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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der  
UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH  

für die „UMIT Academy“ 
Eduard Wallnöfer-Zentrum 1 

6060 Hall in Tirol 
Österreich 

  
FN 215 003 g (LG Innsbruck) der UMIT GmbH 

(Fassung vom 06. Februar 2012; verabschiedet durch die Geschäftsführung am 07.02.2012.) 
 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch: Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten für Frauen und Männer 
entsprechend ihrer Gleichberechtigung in gleicher Weise. 
 

1. Geltung: Allen von der UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und 
Technik GmbH (in der Folge kurz „UMIT“) für den Bereich der „UMIT Academy“ angebotenen entgeltlichen 
Zertifikatslehrgänge, –kurse, Seminare und Fachveranstaltungen (kurz: Angebot) liegen diese „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der „UMIT Academy“ “, (kurz „AGB - Academy“) in der jeweils gültigen Fassung zugrunde; unabhängig 
davon gelten die jeweiligen Bestimmungen der Angebote, sonstige Bedingungen und Erklärungen wie z.B. die Studien- 
und Prüfungsordnung, die Plagiatsrichtlinie, die Nutzungsbedingungen der UMIT-Lernplattform, die Betreiber- und die 
IT-Hausordnung des TILAK Competence Centers TTC - GmbH in der jeweils geltenden Fassung. 

2. Teilnahme: Sämtliche Angebote der „UMIT Academy“ verfügen in der Regel über eine begrenzte Zahl von 
Teilnahmeplätzen. Interessenten richten einen schriftlichen Antrag an die UMIT mittels Online-Anmeldung 
(Antragsformular). Mit Einreichung des Antrags erklärt sich der Teilnehmer mit der Geltung der AGB - Academy in der 
jeweils geltenden Fassung einverstanden. Somit werden die AGB – Academy zum Vertragsbestandteil. Für die 
Bearbeitung des Antrages ist die je nach Angebot entsprechend ausgewiesene Bearbeitungsgebühr zu entrichten. 

3. Teilnahmebestätigung und Annahme: Schriftliche Anträge werden in weiterer Folge nach den jeweils geltenden 
Bestimmungen geprüft und es wird der Antragsteller schriftlich darüber informiert, ob eine Teilnahme möglich ist, der 
Antragsteller wegen Platzmangels auf eine Warteliste gesetzt wird oder keine Teilnahme (aus welchen Gründen auch 
immer) möglich ist. In den ersten beiden Fällen kommt ein verbindlicher Vertrag mit der Annahme des Schreibens 
zustande (Zeitpunkt des Vertragsabschlusses). 

Ein späterer Einstieg in ein Angebot ist nach Absprache mit der für das Angebot zuständigen Stelle (siehe 
Antragsformular) möglich. Auch in diesem Fall ist der Antragsteller über die Möglichkeit der Teilnahme zu informieren. 
Mit Erhalt eines Annahmeschreibens kommt der Vertrag zustande. 

4. Rücktrittsbelehrung nach § 5e KSchG: Teilnehmer haben nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung über die 
Möglichkeit der Teilnahme (Pkt. 3.) und bei ausschließlich im Wege des Fernabsatzes geschlossenen Verträgen das 
Recht, ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Die Frist für den Rücktritt beträgt 14 Kalendertage und beginnt mit 
Erhalt des Annahmeschreibens (Pkt. 3.). Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist (per Post, Fax 
oder E-Mail) abgesendet wird. Die Rücktritterklärung ist an die im Antragsformular genannte Stelle zu richten.  

Rücktrittsfolgen/Wegfall des Rücktrittsrechts: Im Falle eines wirksamen Rücktritts wird die geleistete Teilnahmegebühr 
nach Abzug der für die Bearbeitung des Antrages entstandenen Bearbeitungsgebühr rückerstattet. Das Rücktrittsrecht 
besteht nicht, wenn mit dem Angebot der „UMIT Academy“ bereits innerhalb von 7 (sieben) Werktagen (Samstage 
gelten nicht als Werktage) ab Vertragsabschluss (Erhalt des Annahmeschreibens nach Pkt. 3.) begonnen wird (§ 5 f Z. 
1 KSchG) – z.B. ein Zertifikatskurs besucht wurde. 

5. Teilnahmegebühr, Zahlungsmodalitäten, Veranstaltungsteilnahme: Die Teilnahmegebühr ist binnen 14 Tagen ab 
Rechnungslegung zur Zahlung fällig und wird den Teilnehmern für jedes Angebot separat vorgeschrieben. Für 
Angebote, die eine Teilnahme von mindestens einem (1) Semester (30.09. bis 31.03. bzw. 01.04. bis 30.09.) vorsehen, 
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ist eine monatliche Zahlungsweise möglich. Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung wird die Teilnahmegebühr mittels 
Einzugsermächtigung monatlich per 05. des Monats eingezogen. 

In dieser Rechnung werden die Höhe der zu bezahlenden Teilnahmegebühr sowie die Bankverbindung bekannt 
gegeben. Bei Zahlungen ist die gesamte Rechnungsnummer anzugeben. Bei Zahlungsterminüberschreitungen ist die 
UMIT berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe ab Fälligkeit der Forderung zu erheben. Zahlungen sind 
spesenfrei an die Zahlungsstelle der UMIT zu leisten. Im Normalfall erfolgt die Vorschreibung der Teilnahmegebühr 
direkt seitens der UMIT. Bei davon abweichender Vorgangsweise werden die Teilnehmer gesondert im Rahmen der 
Teilnahmebestätigung informiert.  

Um die Erreichung des Angebotszieles sicherzustellen, kann die UMIT – unabhängig von Pkt. 7 lit. c - Teilnehmer, die 
durch ihr Verhalten das Angebot negativ beeinträchtigen, von der Teilnahme ausschließen. Trotzdem ist die gesamte 
Teilnahmegebühr zu entrichten. 

6. Stornierungsbedingungen: Die Stornierung von Anträgen auf Teilnahme von Seiten der Teilnehmer – Pkt. 2. – (im 
folgenden kurz „Anträgen“) ist bis einen (1) Monat vor Beginn des jeweiligen Angebots (= Tag der 1. Veranstaltung aus 
dem jeweiligen Angebot) möglich, ohne dass eine Gebühr - ausgenommen Bearbeitungsgebühr - zu bezahlen oder ein 
sonstiger Schaden zu ersetzen ist. Im Falle von Stornierungen bis zwei (2) Wochen vor Beginn des jeweiligen 
Angebots ist ein pauschalierter, dem richterlichen Mäßigungsrecht nicht unterliegender Schadenersatz in Höhe von 50 
Prozent der Gebühr samt Bearbeitungsgebühr zu entrichten. Erfolgt die Stornierung unmittelbar vor Beginn der 
jeweiligen angebotenen Veranstaltung (= innerhalb von zwei (2) Wochen vor Beginn des jeweiligen Angebots), beträgt 
dieser pauschalierte Schadenersatz 90 Prozent der Gebühr samt Bearbeitungsgebühr bzw. 100 Prozent der Gebühr 
samt Bearbeitungsgebühr mit dem Tag des Beginns der Veranstaltung; in letztem Falle sind Teilnehmer jedoch 
berechtigt, gemeinsam mit der Stornierung - vorbehaltlich der Teilnahmebestätigung durch die jeweils zuständigen 
Organe der „UMIT Academy“ - Ersatzsteilnehmer zu nominieren.  

 
Stornierungen von Anträgen entfalten nur eine Wirkung, wenn sie schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) erfolgen; für die 
Fristwahrung ist das Einlangen an der im Antragsformular genannten Stelle maßgeblich. 

7. Angebote, die eine Teilnahme für zwei oder mehr Semester vorsehen:  

a) Vorzeitiger Austritt aus wichtigem Grund: Ein vorzeitiger Austritt aus wichtigem Grund ist nur in 
Ausnahmefällen möglich. Hierfür ist ein ausführlich begründeter, schriftlicher Antrag an die im Antragsformular 
genannte Stelle zu richten. Derartige Anträge werden sodann von der zuständigen Stelle geprüft; im Rahmen 
dieser Prüfung kann die Vorlage von Bescheinigungs- bzw. Beweismitteln verlangt werden. Eine Bewilligung 
erfolgt in weiterer Folge schriftlich und bewirkt die rückwirkende Befreiung von der Teilnahmegebühr ab Datum 
des Einlangens des Antrags, monatsweise aliquotiert. Jeder angefangene Monat ist zur Gänze zu bezahlen. Wird 
eine Bewilligung seitens der zuständigen Stelle nicht gewährt, kann der Vertrag unter Einhaltung der 
Bestimmungen des Pkt. b): Auflösung des Vertrages aufgelöst werden. 

b) Auflösung des Vertrages: Eine Auflösung des Vertrages ist grundsätzlich mittels schriftlichen Antrags, 
gerichtet an die im Antrag genannte Stelle, und ohne Angabe von Gründen jeweils zum Ende eines Semesters 
möglich. Ein Antrag erfolgt rechtzeitig, wenn er spätestens ein (1) Monat vor Ende des jeweiligen Semesters, mit 
dessen Ende die Auflösung des Vertrages erfolgen soll, bei der im Antrag genannten Stelle eingelangt ist. Nach 
diesem Zeitpunkt einlangende Anträge gelten als für das darauf folgende Semester eingereicht. Langt ein 
schriftlicher Antrag auf Auflösung des Vertrages nach vorgenannter Frist ein, fällt die Teilnahmegebühr für das 
folgende Semester zur Gänze an. Die Zulassung endet, ausgenommen bei einem „Vorzeitigen Austritt aus 
wichtigem Grund“, mit dem Abschluss des Angebotes bzw. vor dem Ende des Angebotes mit dem Ende des 
letzten Semesters, für das die vorgeschriebene Teilnahmegebühr zu entrichten war.  

c) Vorzeitige Beendigung des Vertrages seitens der UMIT: Der Vertrag kann von der UMIT jederzeit aus 
wichtigem Grund beendet werden. Wichtige Gründe sind insbesondere die nicht fristgerechte Zahlung der 
Teilnahmegebühr bzw. anderer Gebühren, der Verstoß gegen die Studien- und Prüfungsordnung, die 
Plagiatsrichtlinie, die Nutzungsbedingungen der UMIT-Lernplattform, die Betreiber- und die IT-Hausordnung des 
TILAK Competence Centers TTC - GmbH, das Stören des Unterrichts in jedweder Form, das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben von den Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht und strafrechtlich relevante 
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Handlungen. Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages erfolgt schriftlich, eingeschrieben unter Bekanntgabe des 
Grundes. Mit der Bekanntgabe der Beendigung (Stichtag ist Poststempel) endet der Vertrag. Erfolgt die vorzeitige 
Beendigung aus wichtigem Grund während eines Semesters, ist die Semestergebühr für das laufende Semester 
monatsweise aliquotiert bis zur Beendigung des Vertrages zu bezahlen. Jeder angefangene Monat ist zur Gänze 
zu bezahlen.  

8. Leistungsänderungen: Die „UMIT Academy“ behält sich aus organisatorischen Gründen vor, insbesondere bei 
Nichterreichen von Mindestteilnehmerzahlen, das Angebot vor geplantem Beginn abzusagen oder Teile desselben zu 
verschieben. Ebenso behält sich die „UMIT Academy“  – insbesondere im Rahmen und im Hinblick auf nationale und 
internationale Entwicklungen in Wissenschaft, Lehre, Forschung und Wirtschaft – vor, das Angebot in einem 
entsprechenden Rahmen anzupassen bzw. abzuändern. Derartige Anpassungen bzw. Abänderungen berechtigen den 
Teilnehmer nicht zu einer einseitigen Auflösung des Vertrages.  

Erfolgt eine Absage bis zu drei (3) Tage vor Beginn der Veranstaltung, so erwachsen Teilnehmern keinerlei Schaden- 
bzw. sonstige Ersatzansprüche. Im Falle einer Stornierung innerhalb von drei Tagen vor Beginn haftet die UMIT unter 
Ausschluss aller sonstigen Ansprüche für nachweislich verauslagte Anreise- und Unterkunftskosten, wobei ein solcher 
Schadenersatz für Fälle der leichten Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist. Bereits geleistete Teilnahmegebühren, 
ausgenommen Bearbeitungsgebühren, werden in solchen Fällen von der UMIT abzugsfrei rückerstattet. 

9. Haftung für Gegenstände: Im Falle von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von mitgebrachten Gegenständen, 
insbesondere auch Wertgegenständen, übernimmt die UMIT keine Haftung. Es gilt die Betreiber- oder IT-Hausordnung 
in der jeweils gültigen Fassung. 

Allgemeine Bestimmungen 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen der „UMIT 
Academy“, vertreten durch die UMIT GmbH, und ihren Vertragspartnern ist das am Sitz der UMIT in Hall in Tirol 
sachlich zuständige Gericht. Es sei denn, es stehen dem zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegen.  

11. Anwendbares Recht: Für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen der „UMIT Academy“ und ihren Vertragspartnern 
gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. 

12. Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB - Academy nichtig oder rechtsunwirksam sein, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragsteile verpflichten sich nach Treu und 
Glauben, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Ergebnis gleichkommende wirksame 
Regelung zu ersetzen.  

13. Datenschutz: Mit dem Antrag auf Teilnahme am Angebot der „UMIT Academy“ wird der „UMIT Academy“ das 
Einverständnis zur automationsunterstützten Verarbeitung der Daten des jeweiligen Teilnehmers erteilt. Weiters erklärt 
sich der Antragsteller einverstanden, dass seine Namens- und Adressdaten zur Erleichterung der internen 
Kommunikation an Mitteilnehmer, Vortragende und Personen, die mit der Organisation des Angebots betraut sind, 
weitergegeben werden bzw. im Zuge von Marketing- und ähnlichen Aktivitäten der UMIT genannt werden und – 
allenfalls mittels Bildmaterial – abgebildet werden. 

14. Mündliche Nebenabreden: Änderungen des Vertragsverhältnisses bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform, dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

15. Die „UMIT Academy“ ist eine Organisationseinheit der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, 
Medizinischen Informatik und Technik (UMIT GmbH). Die Universität haftet für sämtliche durch die Organisationseinheit 
verursachten Schäden und tritt für die „UMIT Academy“, vertreten durch die vertretungsbefugten Organe, nach außen 
in Erscheinung. 

 


